
Mitteilung des Senats 
an die Bremische Bürgerschaft (Landtag)  
vom 9. Mai 2017 
 
 
1. Stiftung Anerkennung und Hilfe 
 

Der Senat übermittelt der  Bürgerschaft (Landtag) die Verwaltungsvereinbarung zur „Stiftung 
Anerkennung und Hilfe“ zur Kenntnisnahme.  

 
Der Senat hat am 29.11.2016 dem Beitritt des Landes Bremen der Verwaltungsvereinbarung 
über die Errichtung eines Hilfesystems für Menschen, die als Kinder oder Jugendliche in den 
Jahren 1949 bis 1975 (Bundesrepublik Deutschland bzw. 1949 bis 1990 (DDR) in 
stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in psychiatrischen Einrichtungen Leid 
und Unrecht erfahren haben, zugestimmt und die Senatorin für Soziales, Frauen, Integration 
und Sport ermächtigt die Verwaltungsvereinbarung für das Land Bremen zu unterzeichnen. 

Beschluss des Senats vom 29.11.2016: 

„ 1. Der Senat stimmt dem Entwurf der Satzung der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ in 
der Fassung der Anlage zur Kabinettvorlage der Ministerin für Arbeit und Soziales vom 
19.10.2016 zu. 

2. Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport wird ermächtigt, die 
Verwaltungsvereinbarung über die Errichtung eines Hilfesystems für Menschen, die als 
Kinder oder Jugendliche in den Jahren 1949 bis 1975 (Bundesrepublik Deutschland) bzw. 
1949 bis 1990 (DDR) in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in stationären 
psychiatrischen Einrichtungen Leid und Unrecht erfahren haben, einschließlich der Satzung 
der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ zu unterzeichnen. 

3. Der Senat bittet die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport 
auf, die haushaltsmäßigen Voraussetzungen für die vom Land Bremen zu leistenden 
Einzahlungen in die Stiftung im Haushalt 2017 und im Haushaltsplan 2018/19 und 2020/21 
im Rahmen ihrer Ressorteckwerte sicherzustellen.Der Senat fordert die Senatorin für 
Finanzen und die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport auf, die 
haushaltsmäßigen Voraussetzungen für die vom Land Bremen zu leistenden Einzahlungen 
in die Stiftung im Haushalt 2017 und im Haushaltsplan 2018/19 und 2020/21 zu schaffen. 

4. Der Senat beschließt die Weiterleitung der Verwaltungsvereinbarung an die 
Bremische Bürgerschaft (Landtag) mit der Bitte um Kenntnisnahme der Zeichnung des 
Landes Bremen.“ 

Die Vorbereitungen zur Umsetzung der Stiftung auf Bundes-, Land- und kommunaler Ebene 
mit Start zum 1.1.2017 wurden im Anschluss getroffen. Die Verwaltungsvereinbarung ist 
unterzeichnet und die Anlaufberatungsstelle für das Land Bremen hat im Januar 2017 im 
Amt für Versorgung und Integration Bremen den Betrieb aufgenommen. 

 Die verabschiedete Beschlussvorlage des Senats zur „Stiftung Anerkennung und Hilfe“ mit 
Anlagen wurde der staatlichen  Deputation für Soziales Jugend und Integration (08.12.2016), 
der staatlichen Deputation für Gesundheit und Verbraucherschutz (12.01.2017) und der 
staatlichen Deputation Wirtschaft, Arbeit und Häfen (18.01.2017) zur Kenntnis gegeben. 

 

 

 

  



2. Fonds Sexueller Missbrauch Ergänzendes Hilfesystem für den institutionellen 
Bereich  
Der Senat übermittelt der  Bürgerschaft (Landtag) die Vereinbarung zur Umsetzung der 
Empfehlungen des Runden Tisches Sexueller Kindesmißbrauch zum Ergänzenden 
Hilfesystem zwischen der Bundesrepublick Deutschland zur Kenntnisnahme.  

 

Der Senat hat am 21.03.2017 der Beteiigung des Landes Bremen bei der Gewährung von 
Hilfeleistungen für Betroffene sexuellen Mißbrauchs aus dem Ergänzenden Hilfesystem für 
den institutionellen Bereich zugestimmt und die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, 
Integration und Sport ermächtigt der Verwaltungsvereinbarung zwischen der 
Bundesrepublick Deutschland und den Ländern zur Umsetzung beizutreten. 

Beschluss des Senats vom 21.03.2017 

1. Der Senat stimmt der entsprechend der Vorlage 1163/19 der Beteiligung des Landes 
Bremen bei der Gewährung von Hilfeleistungen für Betroffene sexuellen Missbrauchs aus 
dem Ergänzenden Hilfesystem (EHS) für den institutionellen Bereich zu. 

2. Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport wird ermächtigt, der 
Vereinbarung zur Umsetzung der Empfehlungen des Runden Tisches Sexueller 
Kindesmissbrauch zum Ergänzenden Hilfesystem für den institutionellen Bereich für das 
Land Bremen beizutreten. 

3. Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport wird beauftragt dem 
Land Bremen zugordnete Anträge entgegen zu nehmen, den betroffenen Ressorts zur 
Prüfung vorzulegen und mögliche Geldleistungen für den Antragsteller / die Antragstellerin 
zur erbringen. Der zu leistende Geldbetrag ist von dem betroffenen Ressort an die Senatorin 
für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport zu erstatten. 

4. Der Senat stimmt zu, dass möglichen Betroffenen aus Bremen eine Antragsstellung bis 
zum 31.12.2017 ermöglicht wird, um den Zugang zu Hilfeleistungen zu erleichtern. 

5. Der Senat beschließt die Weiterleitung der Vereinbarung an die Bremische Bürgerschaft 
(Landtag) mit der Bitte um Kenntnisnahme der Zeichnung des Landes Bremen. 

 
Anlage 
Verwaltungsvereinbarung Stiftung Anerkennung und Hilfe 
Verwaltungsvereinbarung  zur Umsetzung der Empfehlungen des Runden Tisches 
Sexueller Kindesmissbrauch zum Ergänzenden Hilfesystem 
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Verwaltungsvereinbarung

Die Bundesrepublik Deutschland
(im Folgenden kurz "Bund" genannt),

vertreten durch
die Bundesministerin für Arbeit und Soziales,

und

die Länder

Baden-Württemberg, vertreten durch den Minister für Soziales und Integration,
Berlin, vertreten durch den Senator für Gesundheit und Soziales,
Brandenburg, vertreten durch die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen
und Familie,
Hessen, vertreten durch den Minister für Soziales und Integration,
Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch die Ministerin für Soziales, Integration
und Gleichstellung,
Niedersachsen, vertreten durch die Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleich-
Stellung,
Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den Minister für Arbeit, Integration und Sozia-
les,

Rheinland-Pfalz, vertreten durch die Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und
Demografie,
Saarland, vertreten durch die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie,
Sachsen-Anhalt, vertreten durch die Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration,
Schleswig-Holstein, vertreten durch die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Wissen-
schaft und Gleichstellung

sowie die Freistaaten

Bayern, vertreten durch die Staatsministerin für Arbeit und Soziales, Familie und tn-
tegration,
Sachsen, vertreten durch die Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz
und
Thüringen, vertreten durch die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und
Familie

und die Freien Hansestädte
Bremen, vertreten durch die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und
Sport und
Hamburg, vertreten durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

(im Folgenden kurz "Länder" genannt)

und

die Evangelische Kirche in Deutschland,
vertreten durch den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland,
dieser vertreten durch die stellvertretende Vorsitzende des Rates,

vertretend zugleich die Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband /
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.



und

die (Erz-) Bistümer der Katholischen Kirche im Bundesgebiet,
vertreten durch den Verband der Diözesen Deutschlands,

vertretend zugleich den Deutschen Caritasverband und die Deutsche Ordensobern-
konferenz

(im Folgenden kurz "Kirchen" genannt)

alle zusammen im Folgenden kurz "Vereinbarungspartner" genannt

schließen folgende Vereinbarung über die Errichtung eines Hilfesystems für
Menschen, die als Kinder oder Jugendliche in den Jahren 1949 bis 1975 (Bun-
desrepublik Deutschland) bzw. 1949 bis 1990 (DDR) in stationären Einrichtungen
der Behindertenhilfe oder in stationären psychiatrischen Einrichtungen Leid und
Unrecht erfahren haben:



Präambel

Der Deutsche Bundestag hat mit fraktionsübergreifendem Beschluss vom 7. Juli 201 1
entschieden, dass Menschen, die als Kinder oder Jugendliche in den Jahren 1949 bis
1975 (Bundesrepublik Deutschland) bzw. 1949 bis 1990 (DDR) in stationären Einrich-
tungen der Behindertenhilfe oder in stationären psychiatrischen Einrichtungen Leid
und Unrecht erfahren haben, Unterstützung erhalten sollen. Die Bundesregierung hat
diesen Beschluss aufgegriffen und gemeinsam mit Ländern und Kirchen nach Lö-
sungswegen gesucht.

Für Menschen, die als Kinder oder Jugendliche in den Jahren 1949 bis 1975 (Bundes-
republik Deutschland) bzw. 1949 bis 1990 (DDR) in stationären Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe oder in stationären psychiatrischen Einrichtungen untergebracht waren
und dort Leid und Unrecht erfahren haben, gibt es bisher kein Hilfesystem wie für die
ehemaligen Heimkinder aus Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, die Unterstüt-
zungsleistungen aus den beiden Fonds "Heimerziehung in der Bundesrepublik
Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975" und "Heimerziehung in der DDR in den
Jahren 1949 bis 1990" (im Folgenden: Fonds "Heimerziehung") erhalten können. Die
Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder ha-
ben am 16. Juni 2016 für Bund und Länder entschieden, dass aus Respekt gegenüber
dem Schicksal der Betroffenen und aus Gründen der Gleichbehandlung in gemeinsa-
mer Verantwortung des Bundes und der Länder gemeinsam mit den Kirchen ein unter
Berücksichtigung der Besonderheiten der Personengruppen vergleichbares Hilfesys-
tem geschaffen werden soll.

Das Hilfesystem soll in Ergänzung der gesetzlichen Sozialleistungssysteme dazu die-
nen, das erlittene Leid und Unrecht der Betroffenen anzuerkennen und die Betroffenen
bei der Bewältigung heute noch bestehender Folgewirkungen zu unterstützen. Ziel ist
es, die damaligen Verhältnisse und Geschehnisse öffentlich anzuerkennen, wissen-
schaftlich aufzuarbeiten und das den Betroffenen widerfahrene Leid und Unrecht durch
Gespräche individuell anzuerkennen. Weiterhin sollen Betroffene, bei denen aufgrund
erlittenen Leids und erlebten Unrechts während der Unterbringung heute noch eine
Folgewirkung besteht, Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen erhalten. Damit
soll ein Beitrag zur Verbesserung der Lebenssituation der Betroffenen geleistet wer-
den. Ferner soll die Erwägung Berücksichtigung finden, dass Ansprüche Betroffener
gegen die am Unrecht beteiligten Institutionen oder Personen heute nur schwer oder
gar nicht mehr durchsetzbar sind

Artikel 1 - Rechtsform, Träger, Name

(1) Die Vereinbarungspartner errichten zur Erfüllung der in der Präambel und der
Satzung der Stiftung genannten Ziele und Zwecke eine nichtrechtsfähige Stiftung
des Privatrechts in der Sonderform der Verbrauchsstiftung, die die Anforderun-
gen des Gemeinnützigkeitsrechts erfüllt. Sie beabsichtigen, die Ziele und Zwecke
der Stiftung innerhalb von fünf Jahren zu verwirklichen.

(2) Träger der Stiftung ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, vertreten
durch die Geschäftsstelle, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in
Einzelfragen der Stiftung in Gerichtsverfahren vertritt.

(3) Die Stiftung trägt den Namen "Stiftung Anerkennung und Hilfe". Die Stiftung kann
darüber hinaus auch den Zusatz "Stiftung zur Anerkennung und Hilfe für Men-



schen, _die als Kinder und Jugendliche in der Zeit von 1949 bis 1975 (Bundesre-
publik Deutschland) bzw. 1949 bis 1990 (DDR) in stationären Einrichtungen der
Behindertenhilfe oder in stationären psychiatrischen Einrichtungen Leid und Un-
recht erfahren haben" haben.

(4) Einzelheiten regelt die Satzung.

Artikel 2 -Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen

(1) Die Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen der Stiftung nach Maßgabe
der folgenden Absätze richten sich an Menschen, die als Kinder oder Jugendliche
in der Zeit vom 23. Mai 1949 bis zum 31. Dezember 1975 (Bundesrepublik
Deutschland) bzw. vom 7. Oktober 1949 bis zum 2. Oktober 1990 (DDR) in sta-
tionären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in stationären psychiatrischen
Einrichtungen untergebracht waren und

a.

b.

bei denen heute noch eine Folgewirkung aufgrund erlittenen Leids und Unrechts
während der Unterbringung vorliegt und / oder

die während der Unterbringung dem Grunde nach sozialversicherungspflichtig
gearbeitet haben und deren Rentenansprüche sich aufgrund nicht gezahlter So-
zialversicherungsbeiträge gemindert haben.

(2) Die Stiftung sieht drei wesentliche Elemente von Anerkennungsleistungen vor.

a.

c.

Das Leid und Unrecht wird benannt und öffentlich anerkannt; damit soll es die
von den Betroffenen eingeforderte gesellschaftliche Beachtung finden.

Die damaligen Geschehnisse werden wissenschaftlich aufgearbeitet. Damit
wird ein wesentlicher Beitrag zur Bewältigung und Aufarbeitung des Erlebten
auch in der Gesellschaft geleistet; das erlebte Leid und UnrechFin stationären
Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in stationären psychiatrischen Einrich-
tungen wird öffentlich sichtbar. Missstände der Vergangenheit werden aufge-
deckt und möglichst weitere Lehren für die Zukunft gezogen.

Das von den Betroffenen erlittene Leid und erlebte Unrecht soll durch Gesprä-
ehe mit Beraterinnen und Beratern der Anlauf- und Beratungsstellen individuell
anerkannt werden.

(3) Als Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen1 zum selbstbestimmten Ein-
satz erhalten Betroffene:

1 Protokollnotiz:

(1) Die Vereinbarungspartner sind sich darin einig, dass bei Bezug von Sozialleistungen nach dem
Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch die Berücksichtigung der Unterstützungsleistungen der
Stiftung als Einkommen im Sinne des § 11 a Absatz 5 SGB II bzw."§ 84 Absatz 2 SGB XII sowie als
Vermögen im Sinne des § 12 Absatz 3 Ziffer 6 SGB II bzw. § 90 Absatz 3 Satz 1 SGB XII eine beson-
dere Harte bedeuten würde und grob unbillig wäre. Eine Berücksichtigung soll deshalb unterbleiben.
Bund und Länder tragen dafür Sorge, dass diese Auffassung in ihrem'Zuständigkeitsbereich berück-
sichtigt wird und Anwendung findet.
(2) Die Vereinbarungspartner gehen davon aus, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung des Bun-
desgenchtshofes (BGH)zur Unpfandbarkeit von zweckgebundenen Ansprüchen (Urteil des"BGH vom
22. Mai 2014^ Az: IX ZB 72/12) auf die Unterstützungsleistungen der Stiftung Anwendung findet. Eine
Auszahlung der Unterstützungslejstungen, die ausschließlich'freiwillig und personenbezogen ausge-
zahlt werden, an Dritte oder Gläubiger würde den Zweck und Leistungsinhalt grundlegend verändern.



a. eine einmalige pauschale personenbezogene Geldleistung zur selbstbestimm-
ten Verwendung in Höhe von 9.000 Euro, sofern sie glaubhaft machen, in einer
stationären Einrichtung der Behindertenhilfe oder in einer stationären psychiat-
rischen Einrichtung Leid und Unrecht erfahren zu haben und heute noch eine
Folgewirkung zu haben,

b: einen pauschalen einmaligen Betrag als finanziellen Ausgleich für entgangene
Rentenansprüche, sofern sie glaubhaft machen, dass sie dem Grunde nach so-
zialversicherungspflichtig gearbeitet haben und eine Minderung von Rentenan-
Sprüchen aufgrund nicht gezahlter Sozialversicherungsbeiträge vorliegt. Die
Rentenersatzleistung beträgt 3.000 Euro bei sozialversicherungspflichtiger Ar-
beit von bis zu zwei Jahren und 5. 000 Euro bei sozialversicherungspflichtiger
Arbeit von mehr als zwei Jahren. Das Fehlen der Sozialversicherungsbeiträge
ist glaubhaft zu machen, insbesondere durch Nachweis einer Lücke im Versi-
cherungsverlaufder Deutschen Rentenversicherung.

(4) Die Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen aus der Stiftung sollen nur Be-
troffene erhalten, die keine Forderungen aufgrund der Heimunterbringung, ein-
schließlich der Ansprüche wegen Rentenminderung gegen die öffentliche Hand
und die Kirchen sowie ihre Ordensgemeinschaften und Wohlfahrtsverbände, ein-
schließlich deren Mitglieder und Einrichtungen, geltend machen. Dies soll auch
den Ersatz von Kosten für die Rechtsverfolgung umfassen. Auszahlungen sind
grundsätzlich auch möglich, wenn ein solcher Verzicht nicht erfolgt.

(5) Die Leistungen erfolgen auf freiwilliger Basis ohne Anerkennung einer Rechts-
Pflicht.

Artikel 3 - Verhältnis der Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen zu ver-
gleichbaren Leistungen

(1) Haben Betroffene Leistungen aus den Fonds "Heimerziehung", d. h. dem Fonds
"Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis
1975" und/oder "Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990"oder
aus dem Ergänzenden Hilfesystem, d. h. dem Fonds "Sexueller Missbrauch im
familiären Bereich" (FSM) oder dem "EHS - institutioneller Bereich", erhalten,
sind die materiellen Hilfen (Sachleistungen) dieser Hilfesysteme abschließend.
Betroffene, die keine Rentenersatzleistungen aus einem der Fonds "Heimerzie-
hung" erhalten haben, können bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Artikel
2 Absatz 1 b) i. V. m. Artikel 2 Absatz 3 b) eine Rentenersatzleistung aus der
Stiftung erhalten. Eine Rentenersatzleistung der Fonds "Heimerziehung" von
weniger als 3. 000 Euro für Zeiträume der Unterbringung in Einrichtungen der
Jugendhilfe kann bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Artikel 2 Absatz 1 b)
i. V. m. Artikel 2 Absatz 3 b) auf bis zu 3. 000 Euro aufgestockt werden. Eine
Rentenersatzleistung der Fonds "Heimerziehung" von weniger als 5.000 Euro
für Zeiträume der Unterbringung in Einrichtungen der Jugendhilfe kann bei Vor-
liegen der Voraussetzungen nach Artikel 2 Absatz 1 b) i. V. m. Artikel 2 Absatz
3 b) auf bis zu 5. 000 Euro aufgestockt werden2.

2 Protokollnotiz:
Nach dem Willen der Vereinbarungspartner sollen die Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen
der Stiftung abschließend sein.



(2) Im Einzelfall an Betroffene zu demselben Zweck von den Kirchen gezahlte Leis-
tungen werden auf die Unterstützungsleistungen der Stiftung angerechnet.

Artikel 4 - Finanzierung und Kostentragung

(1) Zur Erfüllung der Stiftungsziele und -zwecke statten die Vereinbarungspartner
die Stiftung mit einem Vermögen in Höhe von insgesamt 288.000.000 Euro aus.
Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus dem Stiftungsvermögen auf der Grundlage
eines jährlichen Wirtschaftsplans, der dem Lenkungsausschuss zur Genehmi-
gung vorzulegen ist.

(2) Aus dem Stiftungsvermögen sind die Kosten für die Anerkennung (öffentliche An-
erkennung, Anerkennung durch wissenschaftliche Aufarbeitung und individuelle
Anerkennung durch Gespräche mit Beraterinnen und Beratern der Anlauf- und
Beratungsstellen), die Kosten für die Unterstützungsleistungen, dieKosten für
die Anlauf- und Beratungsstellen, die Kosten für die Geschäftsstelle sowie die
sonstigen Aufwendungen zu finanzieren.

(3) Das Stiftungsvermögen wird wie folgt verwendet und wie folgt von den Vereinba-
rungspartnern finanziell getragen:

a. Für die öffentliche Anerkennung werden 260.000 Euro und für die Anerkennung
durch wissenschaftliche Aufarbeitung 1.000. 000 Euro zur Verfügung gestellt.
Diese Kosten tragen der Bund, die Länder und die Kirchen je zu einem Drittel.

b. Für die Unterstützungsleistungen werden 244. 105. 000 Euro zur Verfügung ge-
stellt, davon 123.320.000 Euro für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
(alt) und 120. 785. 000 Euro für das Gebiet der ehemaligen DDR. Diese Kosten
tragen:

aa. auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (alt) der Bund, die west-
deutschen Länder und die Kirchen je zu einem Drittel,

bb. auf dem Gebiet der ehemaligen DDR der Bund zu sieben Zwölftel, die ost-
deutschen Länder zu einem Drittel und die Kirchen zu einem Zwölftel.

c. Für die Kosten der Anlauf- und Beratungsstellen werden 27. 679. 304 Euro
(siehe Anlage 1) zur Verfügung gestellt.

aa. 75 Prozent dieser Kosten tragen:

aaa. auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (alt) der Bund, die west-
deutschen Länder und die Kirchen je zu einem Drittel,

bbb. auf dem Gebiet der ehemaligen DDR der Bund zu sieben Zwölftel, die
ostdeutschen Länder zu einem Drittel und die Kirchen zu einem Zwölftel.

bb. 25 Prozent dieser Kosten tragen Bund und Länder je zur Hälfte.

d. Für die Kosten der Geschäftsstelle werden 13.547.696 Euro (siehe Anlage 1)
zur Verfügung gestellt. Diese Kosten tragen Bund und Länder je zur Hälfte.



e. Für die sonstigen Aufwendungen werden 1.408.000 Euro (siehe Anlage 1) im
Stiftungsvermögen vorgehalten. Die sonstigen Aufwendungen tragen Bund,
Länder und Kirchen je zu einem Drittel.

(4) Vorbereitungskosten, die unmittelbar mit der Errichtung der Geschäftsstelle und
der Anlauf- und Beratungsstellen im Zusammenhang stehen und vor der Errich-
tung der Stiftung am 1. Januar 2017 zahlungswirksam werden, werden durch die
Stiftung erstattet. Zu den Vorbereitungskosten gehören nicht Kosten, die den
Vereinbarungspartnern im Rahmen ihrer Aufgaben zur Errichtung der Stiftung
entstehen.

(5) Die Anteile der einzelnen Länder an den Kosten werden in den westdeutschen
Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel (1989) bzw. in den ostdeutschen Län-
dem nach den Einwohnerzahlen (Stand 31. 12. 1991) ermittelt; das Nähere dazu
ist Anlage 2 zu entnehmen.

(6) Nach Artikel 3 Absatz 2 anrechenbare Leistungen werden auf den gemäß Ab-
satz 3 zu leistenden Anteil der Kirchen angerechnet. Einzelheiten regelt die Sat-
zung.

(7) Die bei einer Laufzeit von fünf Jahren von den Vereinbarungspartnern zu zahlen-
den Beträge sind zahlbar in Raten, die bei einem Start der Stiftung am 1 Januar
2017

a. in 2017 25%,

b. in 2018 15%,

c. in 2019 25%,

d. in 2020 15%,

e. in 2021 20 %,

ihres Anteils (100 %) betragen.

(8) Die erste Rate ist mit Errichtung der Stiftung, spätestens jedoch einen Monat da-
nach, einzuzahlen. Die folgenden Raten sind bis zum 1. Juli des jeweiligen Jah-
res einzuzahlen. Es steht den Vereinbarungspartnern frei, ihre Raten gemäß Ab-
satz 7 auch früher in das Stiftungsvermögen einzuzahlen. Die Geschäftsstelle
kann durch Beschluss des Lenkungsausschusses unterjährig bzw. überjährig be-
darfsgerecht Einzahlungen anfordern oder Einzahlungen verringern bzw. ausset-
zen. Vorzeitige Einzahlungen im Sinne von Satz 3 und unterjährige bzw. über-
jährige Einzahlungen nach Satz 4 werden mit den Einzahlungsverpflichtungen
für die Folgejahre verrechnet; Entsprechendes gilt für verringerte oder ausge-
setzte Einzahlungen.

(9) Die Geschäftsstelle legt dem Lenkungsausschuss Quartalsberichte über die Li-
quidität der Stiftung für das laufende Jahr vor. Darüber hinaus legt die Geschäfts-
stelle bis zum 30. September jeden Jahres dem Lenkungsausschuss auf Basis
der bis Mitte September erfolgten Zahlungen eine Liquiditätsbedarfseinschät-
zung für das folgende Jahr vor. Die Geschäftsstelle informiert den Lenkungsaus-
schuss unverzüglich über Liquiditätsprobleme der Stiftung. Die Vereinbarungs-
Partner verpflichten sich, auf Beschluss des Lenkungsausschusses unverzüglich



Maßnahmen zur Absicherung der Zahlungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen des
vorhandenen Stiftungsvermögens einzuleiten.

(10) Sollte sich während der Laufzeit der Stiftung herausstellen, dass das Stiftungs-
vermögen nach Absatz 1 nicht ausreicht, verpflichten sich die Vereinbarungs-
partner in Verhandlungen zu treten, um das Stiftungsvermögen unter Zugrunde-
legung der Regelungen in Absatz 3 anzupassen (unter Haushaltsvorbehalt).

(11) Nicht verbrauchte Mittel sind nach Abwicklung der Stiftung entsprechend der in
Absatz 3 genannten Anteile zurückzuzahlen.

(12) Diese Vereinbarung steht unter Haushaltsvorbehalt.

Artikel 5 - Lenkungsausschuss

(1) Der Lenkungsausschuss nimmt die Aufgaben der Steuerung und Kontrolle der
Stiftung für die Vereinbarungspartner wahr. Eine zentrale Aufgabe ist es, in
Grundsatzangelegenheiten zu entscheiden und die Leitlinien für die Anlauf- und
Beratungsstellen und die Leistungsrichtlinien für die Erbringung von Leistungen
festzulegen.

(2) Einzelheiten regelt die Satzung.

Artikel 6 - Regionale qualifizierte Anlauf- und Beratungsstellen

(1) Die Länder errichten bis spätestens zum 1. April 2017 regionale qualifizierte An-
lauf- und Beratungsstellen. Sie werden möglichst zentral eingerichtet; eine Ko-
Operation zwischen Ländern ist möglich. Eine örtliche Organisation erfolgt nicht.

(2) Die unter der Aufsicht der Länder stehenden regionalen qualifizierten Anlauf-
und Beratungsstellen sollen grundsätzlich unabhängig von Trägern sein, die
selbst Träger von stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe bzw. stationä-
ren psychiatrischen Einrichtungen sind. Ausgenommen sind Kommunalver-
bände.

(3) Jede Anlauf- und Beratungsstelle soll mindestens zwei Mitarbeiter/innen haben.

(4) Eine zentrale Aufgabe der Anlauf- und Beratungsstellen ist es, Betroffene zu be-
raten, sie bei dem Prozess der persönlichen Aufarbeitung ihrer eigenen Ge-
schichte zu begleiten, ihnen ein Gespräch anzubieten und sie bei derAnmel-
düng zu unterstützen. Die Beratung erfolgt auch aufsuchend.

(5) Zuständig ist eine Anlauf- und Beratungsstelle des Landes, in dem die Betroffe-
nen zum Zeitpunkt der Anmeldung ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
haben (Wohnortprinzip). Länder mit mehreren Anlauf- und Beratungsstellen be-
stimmen die Kriterien für die landesinterneZustäncfigkeitsverteilung.

(6) Für Betroffene, die zum Zeitpunkt der Anmeldung ihren Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben, ist eine An-
lauf- und Beratungsstelle des Landes zuständig, auf dessen Gebiet die stationäre
Einrichtung der Behindertenhilfe oder stationäre psychiatrische Einrichtung ihren



(7)

Sitz hat bzw. hatte. Für Betroffene, die in stationären Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe oder stationären psychiatrischen Einrichtungen in mehreren Ländern
Leid und Unrecht erfahren haben, ist eine Anlauf- und Beratungsstelle des Lan-
des zuständig, auf dessen Gebiet die letzte Einrichtung ihren Sitz hat bzw. hatte
(Einrichtungsprinzip).

Die Aufgaben einer Anlauf- und Beratungsstelle können auch durch eine vom
Land beauftragte Stelle wahrgenommen werden. Die Aufsicht hat das beauftra-
gende Land sicherzustellen. Bei der Beauftragung gilt das Verwaltungs- und
Haushaltsrecht des jeweiligen Landes

(8) Einzelheiten regelt die Satzung.

Artikel 7 - Geschäftsstelle

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Stiftungsverwaltung) verwaltet
das Stiftungsvermögen getrennt von eigenem Vermögen. Hierzu errichtet die
Stiftungsverwattung zeitlich befristet eine Geschäftsstelle.

(2) Aufgabe der Geschäftsstelle ist es, das Stiftungsvermögen zu verwalten und die
Leistungen nach Maßgabe der Satzung, der Leistungsrichtlinien sowie der Be-
Schlüsse des Lenkungsausschusses auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes
zu erbringen. Ferner soll sie den Kontakt und Austausch mit den Anlauf- und
Beratungsstellen pflegen sowie Hinweise zu einer möglichst bundeseinheitli-
chen Beratungspraxis geben.

(3) Einzelheiten regelt die Satzung.

Artikel 8 - Fachbeirat

(1) Ein überregionaler Fachbeirat aus ehrenamtlich tätigen Mitgliedern (Betroffene,
Interessenvertreter/innen und Sachverständige) unterstützt die Stiftung.

(2) Eine zentrale Aufgabe des überregionalen Fachbeirats ist es, den Lenkungsaus-
schuss fachlich zu beraten und die Anlauf- und Beratungsstellen mit seinem Ex-
pertenwissen zu unterstützen.

(3) Das Vorschlagsrecht für die Berufung und Abberufung der Mitglieder des Fach-
beirats üben die Vereinbarungspartner aus. Die Berufung und Abberufung erfolgt
durch die Bundesministerin für Arbeit und Soziales.

(4) Die Länder können bei den Anlauf- und Beratungsstellen einen regionalen Fach-
beirat bilden, der mit örtlicher Sachkenntnis die Anlauf- und Beratungsstellen zu
Einzelfragen berät.

(5) Einzelheiten regelt die Satzung.

Artikel 9 - Laufzeit und Anmeldefrist

(1) Die Stiftung wird zum 1. Januar 2017 errichtet. Die Vereinbarungspartner beab-
sichtigen, den Zweck innerhalb von fünf Jahren zu verwirklichen.



(2) Betroffene müssen sich bei der zuständigen Anlauf- und Beratungsstelle ab Er-
richtung der Stiftung innerhalb von drei Jahren, somit bis zum 31. Dezember
2019, schriftlich anmelden. Solange in einem Land keine zuständige regionale
Anlauf- und Beratungsstelle errichtet bzw. benannt ist, können sich die Betroffe-
nen an die für die Unterzeichnung zuständige oberste Landesbehörde oder die
von der obersten Landesbehörde gemäß Artikel 6 Absatz 7 beauftragte Stelle
wenden.

Artikel 10 - Inkrafttreten und Geltungsdauer

(1) Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft und gilt bis zum 31. Dezem-
ber 2021, sofern sie nicht vorher durch die Vereinbarungspartner einvernehmlich
verlängert, verändert oder aufgehoben wird.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder wer-
den, soll dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden.
Die Vereinbarungspartner werden in diesem Fall die unwirksame Bestimmung
durch eine andere ersetzen, die dem Sinn und Zweck der weggefallen Regelung
am ehesten entspricht.

(3) Änderungen oder Ergänzungen der Vereinbarung bedürfen der Schriftform.

Lübeck, den 1 Dezember 2016

Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Frau ßundesministerin Andrea
Nahles

Baden-Württemberg, vertre>qh, (Jurch Herrn

. 3 \J\^Q.
Berlin, vertreten durch Herrn Senator MaridlCzaja

lanfred Lucha

Brandenburg, vertreten durch Fra^i Ministerin Diana Golze



Hessen, vertreten durch' Herrn Minister Stefan Grüttner

iOüUA PUt
Mecklenburg-Vorpommern, v^reten durch Frau Ministerin Stefanie Drese

/

Niedersachsen, vertreten durch Frau Ministerin Cornelia Rundt

Nordrhein-Westfalen, vertpeten durch Herrn Minister Rainer Schmeltzer

\

Rheinland-PTälz, vertreten durch Frau Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler

.AIV
Saarland, vertreten ilurch Frau MinistenA Monika Bachmann

^fe^-c^
Sachsen-Anhalt, vertreten durch Frau Ministerin Petra Grimm-Benne

^ ^xs^v
Schleswig-Holstein, vertreten durch Frau Ministerin Kristin Alheit

^(/. J^f0cc<^ ^\^A^)^\^
Freistaat Bayerrj, vertreten durch Frau Staatsmi^terin Emilia Müller

^_3^/^^
Freistaat Sachsen, vertreten durch Frau Staatsministerin Barbara Klepsch



Freistaat Thüringen, vertreten durch Frau Ministerin Heike Werner

'^G^c
Freie Hansesta<^ Bremen, vertreten durch Frau Senatorin Anja Stahmann

\^/.A
Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch Frau Senatorin Dr. Melanie
Leonhard

^/U^LLC^^
Evangelische Kirche in Deutschland, vertreten durch Frau Präses Annette
Kurschus,

vertretend zugleich die Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband / Evan-
gelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.

(Erz-) Bistümer der Katholischen Kirche im Bundesgebiet, vertreten durch Herrn
Reinhard Kardinal Marx,
vertretend zugleich den Verband der Diözesen Deutschlands, den Deutschen Caritas-
verband und die Deutsche Ordensobemkonferenz
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